
Dritte Ordnung zur Änderung der Neufassung der Prüfungsordnung  
für den Masterstudiengang Wirtschaftschemie mit dem  

Abschluss „Master of Science“ an der  
Westfälischen Wilhelms-Universität vom 08. April 2014 

vom 28. Juni 2018 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs.1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16.09.2014 (GV.NRW.2014, 
S. 547) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 
 

Artikel I 
 

Die Neufassung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftschemie mit dem Abschluss 
„Master of Science“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 08. April 2014 (AB Uni 15/2014, S. 
1139 f.), zuletzt geändert durch die Zweite Änderungsordnung vom 05. September 2016 (AB Uni 36/2016, 
S. 2697 ff.), wird folgendermaßen geändert: 
 
 
 
 
1. Die Modulbeschreibungen erhalten folgende neue Fassung: 
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Modulbeschreibungen 

 

I. Pflichtmodule 

Der Masterstudiengang Wirtschaftschemie enthält sechs wirtschaftswissenschaftliche Pflichtmodule. 
Sie tragen mit insgesamt 60 Leistungspunkten zur Studienleistung bei. Darüber hinaus handelt es bei 
dem Modul „Masterarbeit“ ebenfalls um ein Pflichtmodul. Dies trägt mit 30 Leistungspunkten zur 
Studienleistung bei. 

 

II. Wahlpflichtmodule 

Zudem sind zwei chemisch orientierte Wahlpflichtmodule Bestandteil des Masterstudiums 
Wirtschaftschemie. Diese tragen mit insgesamt 30 Leistungspunkten zur Studienleistung bei. Die 
Wahlpflichtmodule sind für den ersten bzw. zweiten Block des dritten Fachsemesters geplant, können 
aber ggf. auch in anderen Fachsemestern belegt werden. Je nach Angebot und vorhandenen Plätzen 
können die Studierenden im ersten bzw. zweiten Block jeweils eines der folgenden Module wählen: 

Block 1 Block 2 

1.1 Moderne organische Molekülchemie 
2.1 Elektrochemische Energiespeicherung und 
Umwandlung 

1.2 Angewandte Analytische Chemie  

(NUR, falls NICHT in Block 2 gewählt) 

2.2 Angewandte Analytische Chemie  

(NUR, falls NICHT in Block 1 gewählt) 

1.3 Moderne Aspekte der Analytischen Chemie 

(NUR, falls NICHT in Block 2 gewählt) 

2.3 Moderne Aspekte der Analytischen Chemie 

(NUR, falls NICHT in Block 1 gewählt) 

1.4 Medizinische Chemie 2.4 Theoretische Chemie 

 2.5 Industrielle Chemie 

1.6 Spektroskopie und Struktur der Materie - 

1.7 Biochemie/ Biophysikalische Chemie - 
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III. Zulassungsmodalitäten zu den Modulen 

Während die Pflichtmodule keinerlei Zulassungsbeschränkungen unterliegen, besteht für die 
Wahlpflichtmodule ein Verteilungsmodus, um einer Überbeanspruchung insbesondere von 
Laborkapazitäten vorzubeugen.  

Jede/jeder Studierende gibt zu Beginn des Studiums am Institut für betriebswirtschaftliches 
Management jeweils seine Präferenzreihenfolge pro Block an. Zunächst wird jede/jeder Studierende 
entsprechend seinem Erstwunsch einem Wahlpflichtmodul zugeordnet. Besteht in einem 
Wahlpflichtmodul ein Überhang an Nachfrage, so entscheidet das Los, welche Studierenden dieses 
Wahlpflichtmodul belegen können. Die Studierenden, deren Erstwunsch nicht berücksichtigt werden 
konnte, werden ihrer zweiten Wahl zugeordnet. Verfügt dieses Modul der zweiten Priorität nicht über 
ausreichend viele Plätze, weil schon Studierende dieses Modul als erste Priorität gewählt haben, so 
entscheidet wiederum das Los, welche Studierenden dieses Modul als Ihren Zweitwunsch belegen 
können. Diejenigen, die im Losverfahren nicht zum Zuge kamen, werden mit ihrem Drittwunsch 
berücksichtigt. Verfügt dieses Modul der dritten Priorität nicht über ausreichend viele Plätze, weil schon 
Studierende dieses Modul als erste oder zweite Priorität gewählt haben, so entscheidet wiederum das 
Los, welche Studierenden dieses Modul als Ihren Drittwunsch belegen können. Nur in Ausnahmefällen 
werden Studierende ihrem Viertwunsch zugeordnet. 

IV. Übersicht 

i) Pflichtmodule: 

 WiCh 1:  Innovation & Unternehmertum 

 WiCh 2:  Strategie & Management 

 WiCh 3:  Ökonomie & Statistik 

 WiCh 4:  Operations & Marketing 

 WiCh 5:  Rechnungswesen & Controlling 

 WiCh 6:  Recht & Regulation 

 WiCh 7:  Masterarbeit 

 
ii) Wahlpflichtmodule: 

 WP 1.1:  Moderne Organische Molekülchemie 

 WP 1.2/2.2: Angewandte Analytische Chemie 

 WP 1.3/2.3: Moderne Aspekte der Analytischen Chemie 

 WP 1.4:  Medizinische Chemie 

 WP 1.6:  Spektroskopie und Struktur der Materie 

 WP 1.7:  Biochemie und Biophysikalische Chemie 

 WP 2.1:  Elektrochemische Energiespeicherung und Umwandlung 

 WP 2.4: Theoretische Chemie 

 WP 2.5:  Industrielle Chemie 
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Das bisherige Modul WP 1.5 „Forschungsstrategien in physikalischen, chemischen und 
pharmazeutischen Technologien“ wird ersetzt durch das neue Modul WP 2.5 „Industrielle Chemie“: 

Modultitel deutsch:  Industrielle Chemie 

Modultitel englisch: Industrial Chemistry 

Studiengang: MSc Wirtschaftschemie 

 1 Modulnummer: WP 2.5 Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   

2 Turnus: 

[  ] jedes Sem. 

[x] jedes WS 

[  ] jedes SS 

Dauer: 
[x] 1 Sem. 

[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 

1 

LP: 

15 

Workload (h): 

450 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

 (h + SWS) 
Selbststudiu

m (h) 

1 V Vorlesung [x] P [  ] WP 6 45h; 3SWS 135h 

2 S Vortragsseminar [x] P [  ] WP 3 15h; 1 SWS 75h 

3 S Seminar Industrievertreter [x] P [  ] WP 2 15h; 1 SWS 45h 

4 E Exkursion [x] P [  ] WP 4 45h, 3 SWS 75h 

 

4 

Lehrinhalte: 

Industrielle und grundlegende Aspekte von Funktionsmaterialien. Die Vorlesung soll in wichtige 
Materialklassen einführen und insbesondere industrielle Fragestellungen hinsichtlich Rohstoffen, 
Fertigungsprozessen, Materialanalytik und Applikation behandeln. Dieses sind Bereiche wie 
Funktionskeramiken, Oberflächen- und Feststoffanalytik, heterogene Katalyse, optische 
Funktionsmaterialien, Energiematerialien oder andere aktuelle industrielle Themenstellungen. Jede 
Vorlesungswoche widmet sich einem eigenen Themenblock. Im Vortragsseminar werden von den 
Studierenden die einzelnen Vorlesungsthemen an ausgewählten Beispielen vertieft. Der Vortragsblock 
wird durch ein Seminar eines Industrievertreters ergänzt, der die Forschungs- und Produktionsthematiken 
seines Unternehmens präsentiert und eine anschließende Exkursion in das Unternehmen vorbereitet. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden kennen sich mit ausgewählten industriell relevanten Materialklassen, deren Rohstoff- 
und Produktionsthematik sowie industriellen Analysenmethoden aus. Sie haben über mehrere 
Exkursionen einen tieferen Einblick in industrielle Fragestellungen und Forschungsthematiken erlangt. Die 
Studierenden können in Kleingruppen ausgewählte Fragestellungen zu industriellen Prozessen 
aufarbeiten und einem größeren Auditorium als Vortragsseminar präsentieren. 

    
6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

– 

   
7 

Leistungsüberprüfung: 

[x] Modulabschlussprüfung (MAP)      [  ] Modulprüfung (MP)      [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   
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8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Mündliche Modulabschlussprüfung 30 Min. 100% 

  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Zu Nr.2: Seminarvortrag 45 min 

Zu Nr.3+4: Protokoll und Testat zur Exkursionsteilnahme 
Zusammen max. 20 

Seiten 

   

10 

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

15/120 

  
12 

Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

– 

  

13 

Anwesenheit: 

Anwesenheitspflicht bei Seminaren und Exkursionen. Fehlzeit max. 1/15, andernfalls besteht kein 
Prüfungsanspruch. 

  
14 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

MSc Chemie 

   

15 

Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Wird auf der Homepage des Dekanats des Fachbereichs 
12 (Chemie und Pharmazie) bekannt gegeben. Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 

   
16 

Sonstiges: 

– 
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Artikel II 
 

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 
 

(2) Diese Änderungsordnung findet Anwendung auf alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 
2018/2019 in den Masterstudiengang Wirtschaftschemie an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
eingeschrieben werden. Diese Änderungsordnung findet ebenso Anwendung für alle Studierende, die 
seit dem Wintersemester 2015/2016 in den Masterstudiengang Wirtschaftschemie an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität eingeschrieben wurden; in Bezug auf das durch diese Änderungsordnung 
geänderte Modul jedoch nur, wenn und soweit sie das bisherige Modul WP 1.5 „Forschungsstrategien, in 
physikalischen, chemischen und pharmazeutischen Technologien“ noch nicht vor dem Inkraftsetzen 
dieser Änderungsordnung gemäß Absatz 1 begonnen haben. 

 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Chemie und Pharmazie 
der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 30. Mai 2018. Die vorstehende Ordnung wird hiermit 
verkündet. 
 
Münster, den 28. Juni 2018     Der Rektor 
 
 
 
 
         Prof. Dr. Johannes Wessels 

 

1051

vstra_01
Wessels




